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Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag beehrt sich, 

zum Entwurf eines Abkommens zwischen der Republik Österreich 

und Kanada im Bereich der Sozialen Sicherheit sowie den 

Erläuterungen hiezu,nachfolgende 

S t e l  1 u n g n a h  m e 

abzugeben: 

Der vorliegende Entwurf regelt den persönlichen und sach

lichen Geltungsbereich für österreichische und kanadische 

Staatsbürger aus der Pensionsversicherung. Gleichartige 

Verträge wurden bereits mit Finnland, Norwegen und Schweden 

abgeschlossen. Ein weiterer Vertragsabschluß mit Dänemark 

steht unmittelbar bevor. Der Österreichische Rechtsanwalts

kammertag erhebt gegen den Entwurf keinen Einwand. 

Wien, am 25.April 1986 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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